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Neues aus Gesetzgebung & 

Finanzverwaltung 

 
Bundestag beschließt Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts 
 
Am 21. Mai 2021 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Modernisierung 
des Körperschaftsteuerrechts beschlossen. 

Das verabschiedete Gesetz beruht auf der vom Finanzausschuss des 
Bundestages am 19. Mai 2021 beschlossenen Beschlussempfehlung 19/29843. 
Die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. 

Der Finanzausschuss hatte am 19. Mai zu dem Regierungsentwurf (siehe 
unseren Newsflash vom 19. März 2021 ) Änderungen in einigen Punkten 
beschlossen. Danach empfahl das Gremium zur Option zur Körperschaftsteuer 
u.a. folgende Änderungen und Ergänzungen: 

• Zum Antrag – Form (grundsätzlich elektronisch), Frist (ein 
Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres) und Adressat 
(Präzisierung); Infolge des Petitums des Bundesrates, den 
Finanzämtern einen längeren Vorlauf zur Vorbereitung der mit der 
Option zur Körperschaftsteuer verbundenen verwaltungsseitigen 
Schritte (Anpassung Vorauszahlungen, Abgabe der Akten etc.) 
einzuräumen, wird die Frist zur Stellung des Antrags auf spätestens 
einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres, für das die Option 
erstmals gelten soll, vorverlegt. Zudem ist der Antrag grundsätzlich 
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung abzugeben. In Härtefällen ist auch ein 
schriftlicher Antrag nach amtlichem Muster möglich. 

• Präzisierung der Regelung zur Rückoption bei Ausscheiden des 
vorletzten Gesellschafters; Im Regierungsentwurf soll die 
steuerliche Rückwirkung bei Ausübung der Option zur 
Körperschaftsteuer durch eine Nichtanwendung von § 20 Absatz 5 
Satz 2 und 3 sowie Absatz 6 UmwStG ausgeschlossen werden. Da 
es sich bei der Option um einen fiktiven Formwechsel handelt, für 
den § 25 Satz 2 UmwStG eine Sonderregelung enthält, ist 
stattdessen die Anwendung von § 9 Satz 3 UmwStG 
auszuschließen. Die Regelung für die Rückoption ist an die 
Änderungen in § 1a Absatz 1 KStG anzupassen. 
Da eine Ausübung der Option für Einzelunternehmer nicht 
vorgesehen ist, ordnet Satz 5 an, dass die Beendigung der 
Besteuerung nach Körperschaftsteuergrundsätzen auch ohne 
Antrag erfolgt, wenn die Personengesellschaft auf Grund des 
Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters zivilrechtlich beendet 
wird. Erfüllt der verbleibende Gesellschafter die persönlichen 
Voraussetzungen eines übernehmenden Rechtsträgers einer 
Umwandlung einer Kapitalgesellschaft im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 UmwStG (insbesondere 
Personenhandelsgesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft, GmbH, 
AG, KGaA, eG und natürliche Person) oder des § 1 Absatz 1 Satz 1 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/298/1929843.pdf
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/files/2021/03/210319_Newsflash-Entwurf-eines-Gesetzes-zur-Modernisierung-des-Koerperschaftsteuerrechts.pdf
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Nummer 4 UmwStG, gilt die optierende Gesellschaft als aufgelöst 
und auf den verbleibenden Gesellschafter verschmolzen bzw. gilt 
ihr Vermögen als auf den verblebenden Gesellschafter übertragen. 
Im Fall eines unterjährigen Ausscheidens des vorletzten 
Gesellschafters ist auf diesen Zeitpunkt eine gesonderte 
Übertragungsbilanz aufzustellen. Die Regelungen über die 
steuerliche Rückwirkung finden auf die Rückoption keine 
Anwendung. Ist der letzte verbleibende Gesellschafter eine 
Personengesellschaft oder natürliche Person, finden die §§ 3 ff. 
UmwStG entsprechend Anwendung, handelt es sich um eine 
Körperschaft, finden die §§ 11 ff. UmwStG entsprechend 
Anwendung. Dies gilt sinngemäß auch für vergleichbare 
Umwandlungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
UmwStG. 
Für alle anderen Fälle bestimmt Satz 6, dass die optierende 
Gesellschaft als aufgelöst und ihr Vermögen als an die 
Gesellschafter ausgeschüttet gilt. § 11 KStG ist insoweit 
entsprechend anzuwenden. 

• Regelung zur Verhinderung von nicht oder niedrig besteuerten 
Einkünften bei internationalen Qualifikationskonflikten; Dem 
Gläubiger der Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 
und 2 aus Anteilen an einer optierenden Gesellschaft im Sinne des 
§ 1a des Körperschaftsteuergesetzes steht danach ungeachtet der 
Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung kein Anspruch auf Entlastung von der 
Kapitalertragsteuer zu, wenn die Kapitalerträge im anderen Staat 
aufgrund einer vom deutschen Recht abweichenden steuerlichen 
Behandlung der optierenden Gesellschaft nicht der Besteuerung 
unterliegen. Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer 
optierenden Gesellschaft im Sinne des § 1a des 
Körperschaftsteuergesetzes sind ungeachtet der Bestimmungen 
eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zu 
versteuern, wenn sie im anderen Staat aufgrund einer vom 
deutschen Recht abweichenden steuerlichen Behandlung der 
optierenden Gesellschaft nicht der Besteuerung unterliegen.“ Die 
Regelungen dienen der Verhinderung unbesteuerter (sog. „weißer“) 
und niedrigbesteuerter Einkünfte bei internationalen 
Qualifikationskonflikten. Diese können sich speziell in den Fällen 
einer optierenden Gesellschaft im Sinne des § 1a KStG dadurch 
ergeben, dass der ausländische Staat die deutsche Qualifikation als 
Körperschaft nicht oder nicht vollständig nachvollzieht, zum 
Beispiel, weil er von der zivilrechtlichen Rechtsqualität als 
Personengesellschaft ausgeht und diese weiterhin transparent 
besteuert. Dadurch können „Dividenden“ der optieren-den 
Gesellschaft an den ausländischen Anteilseigner oder 
Anteilsveräußerungsgewinne des ausländischen Anteilseigners 
unbesteuert bzw. zu niedrig besteuert bleiben.  Mit der Maßnahme 
wird einem Anliegen des Bundesrats entsprochen. 

• Regelung zur Grunderwerbsteuer; Nach Veröffentlichung des 
Gesetzentwurfs sind Gestaltungen bekannt geworden, bei denen 
zur Körperschaftsteuer optierende Gesellschaften zur 
Steueroptimierung weiterhin die Vergünstigung nach § 5 Absatz 1 



4 

und 2 GrEStG beibehalten. Durch die Option zur 
Körperschaftsbesteuerung nach § 1a KStG-E wird bisher keine 
Grunderwerbsteuer ausgelöst. Nach § 1a KStG-E wird die 
Ausübung der Option zur Körperschaftsteuer fiktiv als Formwechsel 
im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes behandelt. Zivilrechtlich 
bleibt die Personenhandelsgesellschaft eine Personengesellschaft 
deren Gesellschafter gesamthänderisch mitberechtigt sind. Die 
Grunderwerbsteuer richtet sich nach dem Zivilrecht, wonach sie 
weiterhin als Personenhandelsgesellschaft gilt. Dies hat zur Folge, 
dass die Grunderwerbsteuervergünstigung nach § 5 Absatz 3 
GrEStG nicht zu versagen ist, weil zivilrechtlich weiterhin eine 
Personenhandelsgesellschaft besteht, mithin sich der Anteil des 
Veräußerers nicht an der Gesamthand vermindert hat. Um 
Gestaltungen zu vermeiden, wird die Ausübung der Option nach § 
1a KStG nunmehr der Verminderung des Anteils des Veräußerers 
am Vermögen der Gesamthand im Sinne des § 5 Absatz 3 Satz 1 
GrEStG nach dem neuen Satz 2 gleichgestellt. Diese Fiktion gilt nur 
bei der Anwendung des § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG. Im Übrigen 
bleibt die zivilrechtliche Beteiligung am Vermögen der Gesamthand 
bei der Anwendung des Grunderwerbsteuergesetzes im Rahmen 
von weiteren Übertragungen bestehen. Um den Fall zu erfassen, 
dass zunächst zur Besteuerung nach dem 
Körperschaftsteuergesetz optiert wird und danach das Grundstück 
auf die Gesamthand übertragen wird, regeln § 5 Absatz 1 Satz 2 
GrEStG – neu – und § 5 Absatz 2 Satz 2 GrEStG – neu –, dass bei 
der Übertragung des Grundstücks auf die Gesamthand nicht die 
Vergünstigung nach Absatz 1 oder Absatz 2 in Anspruch 
genommen werden kann. Dies gilt allerdings nicht, wenn die 
Ausübung und Wirksamkeit der Option bereits länger als die in § 5 
Absatz 3 Satz 1 geltende Frist zurückliegt und die Beteiligung am 
Vermögen der Gesamthand ebenfalls länger als diese Frist besteht. 
Wurde die Option bereits fünf bzw. zehn Jahre vor dem Übergang 
des Grundstücks auf die Gesamthand ausgeübt, führt dies nicht zu 
einem grunderwerbsteuerauslösenden Vorgang. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Beteiligung am Vermögen der Gesamthand 
länger als die in § 5 Absatz 3 Satz 1 GrEStG genannte Frist 
besteht. Mit dieser Voraussetzung soll die Bildung von 
Vorratsgesellschaften vermieden werden. 

• Klarstellung, dass die optierende Gesellschaft für Zwecke der 
Forschungszulage Anspruchsberechtigte i.S. des KStG ist; 

• Folgeanpassungen im Bewertungsrecht und im Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht; 

• Einräumung eines Wahlrechts hinsichtlich der Höhe der 
gewinnmindernden Rücklage infolge des Wechsels zur 
organschaftlichen Einlagelösung; 

• Verlängerung der Reinvestitionsfristen des § 6b EStG und der 
Investitionsfrist des § 7g EStG um ein weiteres Jahr. Sofern eine 
Reinvestitionsrücklage am Schluss des nach dem 31. Dezember 
2020 und vor dem 1. Januar 2022 endenden Wirtschaftsjahres 
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noch vorhanden ist und nach § 6b Absatz 3 Satz 5, Absatz 8 
Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 5 oder 
Absatz 10 Satz 8 aufzulösen wäre, endet die Reinvestitionsfrist 
erst am Schluss des darauffolgenden Wirtschaftsjahres. Dies 
soll die Liquidität der Unternehmen während der COVID-19-
Pandemie erhalten, indem in diesem Zeitraum keine 
Reinvestitionen zur Vermeidung der Rücklagenauflösung mit 
Gewinnzuschlag erzwungen werden. Hinweis: Die 
Verordnungsermächtigung wird aufgehoben, weil die 
Ermächtigungsgrundlage mit der gesetzlichen Regelung 
ausgeschöpft wurde. 

• Anwendung; Infolge der Anwendung des § 1a KStG bereits ab 
dem Veranlagungszeitraum 2021 wird auch die 
Inkrafttretensregelung des Artikels 12 entsprechend angepasst. 
Grundsätzlich bleibt es nach dem neuen Absatz 1 beim 
Inkrafttreten zum 1. Januar 2022. Der neue Absatz 2 sieht 
allerdings für Artikel 1 Nummer 1, 3 und 8 Buchstabe b, Artikel 5 
Nummer 5 sowie Artikel 7 bis 10 ein abweichendes Inkrafttreten 
bereits am Tag nach der Verkündung vor. 

 

Bundestag beschließt Gesetz zur Umsetzung der Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-UmsG) 
 
Am 21. Mai 2021 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Umsetzung der 
Anti-Steuervermeidungsrichtlinie beschlossen. 

Das verabschiedete Gesetz beruht auf der vom Finanzausschuss des 
Bundestages am 19. Mai 2021 beschlossenen 
Beschlussempfehlung 19/29848. Die Zustimmung des Bundesrates steht noch 
aus. 

Der Finanzausschuss hatte am 19. Mai zu dem Regierungsentwurf (siehe 
unseren Newsflash vom 24. März 2021) einige nachfolgende Änderungen 
beschlossen. 

• Umsetzung von Artikel 9a ATAD (umgekehrt hybride 
Gestaltungen). § 49 Absatz 1 Nummer 11 setzt Artikel 9a ATAD 
um. Danach sind die Einkünfte aus der Beteiligung an einer 
Personengesellschaft oder Gemeinschaft, die deshalb keiner 
Besteuerung unterliegen, weil die Gesellschaft in dem Staat, in dem 
sie eingetragen oder niedergelassen ist, als steuerlich transparent, 
in dem Staat, in dem der Beteiligte seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt ist, aber als steuerlich intransparent 
behandelt wird (umgekehrt hybride Rechtsträger), grundsätzlich von 
dem erstgenannten Staat zu besteuern. Hiermit wird der 
Vermeidung der Besteuerung dieser Einkünfte durch die Nutzung 
hybrider Gestaltungen entgegengetreten. 

• Präzisierung der Formulierung in § 4k Absatz 5 Satz 1 EStG-E 
(importierte Besteuerungsinkongruenzen). Entsprechend der 
Bitte des Bundesrates wird der Vergleich in § 4k Absatz 5 EStG zur 
Verhinderung sogenannter Imported Mismatches präziser gefasst. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/298/1929848.pdf
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/files/2021/03/210324_Newsflash-ATAD-Umsetzungsgesetz_Regierungsentwurf-.pdf
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Maßgeblich für das Vorliegen einer importierten 
Besteuerungsinkongruenz ist die steuerliche Behandlung in den 
betroffenen ausländischen Staaten. Auf einen hypothetischen 
Vergleich mit einer inländischen Steuerpflicht kommt es nicht an. 
Bei der Formulierung im Gesetzentwurf, die den hypothetischen 
Vergleich mit einer inländischen Steuerpflicht vorsieht, besteht die 
Möglichkeit, dass eine im Ausland bestehende Rechtsbeziehung zu 
einer Besteuerungsinkongruenz führt, die nach deutschem Recht 
nach einer anderen Norm als § 4k EStG aufgelöst würde. Dies wäre 
z. B. der Fall, wenn ein Finanzinstrument aus deutscher Sicht als 
Eigenkapital und die Zahlung darauf als Gewinnausschüttung i. S. 
d. § 8 Absatz 3 Satz KStG anzusehen wäre. In diesem Fall droht § 
4k Absatz 5 EStG bei einer Auslegung nach dem Wortlaut ins Leere 
zu laufen. Auf den hypothetischen Inlandvergleich wird daher 
verzichtet. 

• Anpassung von § 4k Absatz 2 Satz 2 EStG. 
• Anpassung von § 4k Absatz 4 Satz 2 EStG an Artikel 9b Satz 2 

ATAD (Doppelt-Ansässige). Im Rahmen der Anhörung zum 
Gesetzentwurf wurde darauf hingewiesen, dass § 4k Absatz 4 Satz 
2 EStG-E nicht das von Artikel 9b ATAD für EU-Konstellationen 
vorgesehen Vorrangverhältnis im Fall doppelt ansässiger 
Steuerpflichtiger berücksichtigt. Die Vorschrift wird daher an Artikel 
9b ATAD angepasst. Nach der neu eingefügten Nummer 2 wird die 
bereits von einem anderen Staat vorgenommene Versagung des 
doppelten Betriebsausgabenabzug anerkannt, wenn es sich bei 
dem Steuerpflichtigen um einen doppelt Ansässigen handelt der 
andere Staat diesen als nicht in seinem Staat ansässig behandelt.  

• Antragswahlrecht zur Aufdeckung stiller Reserven bei Wegfall 
einer Beschränkung von Besteuerungsrechten in § 12 Absatz 1 
Satz 3 KStG. Nach § 4 Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz EStG in 
der Fassung des Regierungsentwurfs erfolgt die Aufdeckung stiller 
Reserven bei Wegfall einer Beschränkung deutscher 
Besteuerungsrechte nur auf Antrag. Dieses Antragswahlrecht 
wurde bislang in § 12 Absatz 1 Satz 3 KStG nicht nachvollzogen. 
Dies wird hiermit nachgeholt. 

•  Redaktionelle Anpassung insbesondere im Hinblick auf die 
Voraussetzung der Gewinnbeteiligung in § 1 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 AStG. 

• Änderung zur grenzüberschreitenden Gewinnabgrenzung in 
multinational tätigen Unternehmensgruppen in § 1 Abs. 3a Satz 
4 AStG. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung soll nach 
der Begründung des Gesetzentwurfs keine inhaltliche Änderung 
herbeiführen, aber dem Steuerpflichtigen erstmals die Möglichkeit 
einräumen, einen vom Median abweichenden Wert (innerhalb der 
Bandbreite) glaubhaft zu machen. Da grundsätzlich alle Werte 
innerhalb der Bandbreite eine ungefähr gleich große 
Wahrscheinlichkeit für sich beanspruchen können, wäre dem 
Gesetzentwurf zufolge der Steuerpflichtige nicht gehindert, den für 
ihn günstigsten Wert innerhalb der Bandbreite zu vertreten. Dieser 
Wert wäre ohne Weiteres glaubhaft. Damit würde aber der vom 
Gesetz vorgesehene Regelfall (Ansatz des Median) in der Praxis 
zur Ausnahme, wenn der Steuerpflichtige zunächst – ohne 
sachliche Begründung – einen Wert außerhalb der Bandbreite 
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verwenden würde. Aus diesem Grund muss der Steuerpflichtige 
Gründe vortragen, dass ein anderer Wertansatz innerhalb der 
Bandbreite besser dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht als 
der Median. 

• Klarstellung, dass sowohl bei einer mittelbaren Beteiligung 
über einen ausländischen als auch über einen inländischen 
Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds die 
Hinzurechnungsbesteuerung ausgeschlossen ist in § 13 
Absatz 5 Satz 2 – neu – AStG. Die geänderte Formulierung bringt 
klarer zum Ausdruck, dass sowohl bei einer mittelbaren Beteiligung 
über einen ausländischen als auch über einen inländischen 
Investmentfonds oder Spezial-Investmentfonds die 
Hinzurechnungsbesteuerung ausgeschlossen ist. Das 
Investmentsteuerrecht enthält mit der Vorabpauschale bei 
Investmentfonds und den ausschüttungsgleichen Erträgen bei 
Spezial-Investmentfonds rechtliche Instrumente, die einer 
steuerfreien Thesaurierung auf Ebene von ausländischen 
Zwischengesellschaften entgegenwirken, so dass es in diesen 
Fällen keiner Hinzurechnungsbesteuerung bedarf. 

• Redaktionelle Anpassung in § 20 Absatz 2 Satz 1 – neu – AStG. 
• Verlängerung der Frist zur nachträglichen Anpassung der 

Einkommen-, Körperschaft-, und Gewerbesteuervorauszahlungen 
für 2019 und 2020. 

• Dreimonatige Verlängerung der Erklärungsfrist und der zinsfreien 
Karenzzeit für den Veranlagungszeitraum 2020. Ermöglichung einer 
Korrektur der Steueranmeldung in den Fällen, in denen eine 
Freistellungsbescheinigung rückwirkend ab Antragseingang erteilt 
wird, jedoch zum Zeitpunkt der Anmeldung der Steuer noch nicht 
erteilt war in § 50c Absatz 2 Satz 3 EStG. 

•  Redaktionelle Anpassung des § 9 Nummer 2 Satz 2 – neu – 
GewStG. 

• Änderungen bei den Anwendungsregelungen und dem 
Inkrafttreten.  Nach Artikel 7 Absatz 1 – neu – bleibt es bei dem 
bislang vorgesehenen Grundsatz, dass die Änderungen am Tag 
nach der Verkündung in Kraft treten. Für die Regelungen zur 
Entstrickungsbesteuerung im Einkommensteuergesetz und dem 
Körperschaftsteuergesetz sieht die ATAD bereits eine Umsetzung 
ab 1. Januar 2020 vor. Dementsprechend treten diese Regelungen 
einschließlich der entsprechenden Anwendungsregelungen in § 52 
EStG bzw. § 34 KStG nach Artikel 7 Absatz 2 – neu – bereits mit 
Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. Abweichend davon treten 
nach Artikel 7 Absatz 3 – neu – die neu aufgenommenen 
Regelungen zur Umsetzung von Artikel 9a der ATAD, die insoweit 
eine abweichende Umsetzungsfrist bis 31. Dezember 2021 und 
Anwendung ab 1. Januar 2022 vorsieht, am 1. Januar 2022 in Kraft. 

 

Umsatzsteuer bei Leistungen von Börsen und anderen Handelsplattformen für 
Finanzprodukte 
 
Die Finanzverwaltung nimmt in einem aktuellen Schreiben generell zur 
umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Leistungen von Börsen und anderen 
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Handelsplattformen für Finanzprodukte Stellung und ändert insoweit einen 
Teilbereich in einem früher ergangenen Schreiben aus 2018 hinsichtlich der 
Handelsplattformen beim  Erwerb bzw. Handel von Bitcoin und anderen 
sogenannten virtuellen Währungen. 

Hintergrund 

Bei der Erbringung von sonstigen Leistungen von Akteuren im Börsengeschäft 
sind unterschiedliche Sachverhaltsgestaltungen möglich. Dementsprechend hat 
das BMF nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder nun in 
einem eigens veröffentlichten Schreiben ausführlicher zu der Problematik Stellung 
genommen.  

Im Vordergrund steht dabei in einem ersten Schritt die Prüfung, ob die 
betreffenden Leistungen umsatzsteuerlich eine einheitliche Leistung bilden oder 
ob von mehreren getrennt zu beurteilenden selbständigen Einzelleistungen 
auszugehen ist. Umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistungen sind von rein 
materiellen oder technischen Leistungen zu unterscheiden. Hierbei ist 
insbesondere der Umfang der Verantwortung des Dienstleistungserbringers 
gegenüber dem Leistungsempfänger sowie die Frage, ob sich diese 
Verantwortung auf technische Aspekte beschränkt oder auf spezifische und 
wesentliche Elemente der Umsätze erstreckt, zu berücksichtigen. 

Umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen von Börsen 

Leistungen einer Börse als Zentraler Kontrahent (Zentrale Gegenpartei – CCP) im 
Wertpapierhandel (Kassamarkt) oder im Derivatehandel (Terminhandel): 

Der Börsenbetreiber stellt u.a. die Handelsplattform zur Verfügung und erbringt 
damit IT-Dienstleistungen. Die IT-Dienstleistungen sind Nebenleistungen zu der 
Hauptleistung zum Wertpapierhandel oder im Derivatehandel. Solche sog. CCP-
Leistungen einer Börse im Kassamarkt (Wertpapierhandel) oder im Terminmarkt 
(Derivatehandel) sind als eigenständige (einheitliche) sonstige Leistung zu 
beurteilen, da der CCP im eigenen Namen / auf eigene Rechnung gegenüber den 
Handelsteilnehmern als Käufer bzw. Verkäufer von Wertpapieren / Derivaten 
auftritt. 

Börsenbetreiber als Abwickler und technischer Anbieter im Börsengeschäft 
(Abwicklung von Matching / Clearing / Settlement): 

Werden Matching, Clearing und Settlement durch einen einzigen 
Leistungserbringer erbracht, liegt eine einheitliche sonstige Leistung vor. Das 
Clearing und das Settlement dienen der Abwicklung des Matchings. 

Börsenbetreiber als technischer Anbieter der IT- Börsenprogramme: 

Hierbei handelt es sich um sonstige Leistungen. Der Börsenbetreiber erbringt 
dabei gegenüber den Leistungsempfängern nur IT-Dienstleistungen (z. B. 
technische Anbindung an den Börsenbetrieb zur Nutzung der Börsenprogramme), 
ohne dass die Leistungsempfänger selbst Transaktionen auf dem Börsenplatz 
vornehmen. 
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Umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen von anderen 
Handelsplattformen für Finanzprodukte, z. B. für virtuelle Währungen 

Die Grundsätze des aktuellen Schreibens sind auch auf Umsätze von anderen 
Handelsplattformen für Finanzprodukte übertragbar. – Stellt z. B. der Betreiber 
einer Handelsplattform für virtuelle Währungen den Marktteilnehmern seine 
Internetseite als technischen Marktplatz zum Erwerb bzw. Handel, z. B. von 
Bitcoin, zur Verfügung, kann unter Zugrundelegung der vorgenannten Grundsätze 
die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 8 UStG ebenso in Betracht kommen. 

Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden, wobei 
die Möglichkeit einer Option nach § 9 UStG auch mit Wirkung für die 
Vergangenheit zu beachten ist (ausführlich in Tz. IV. des BMF-Schreibens). 

Tz. I Buchstabe c des BMF-Schreibens vom 27. Februar 2018 (hinsichtlich der 
umsatzsteuerlichen Behandlung von weiteren Umsätzen im Zusammenhang mit 
Bitcoin- hier: von Handelsplattformen -) wird aufgehoben. 

Das ausführliche aktuelle BMF-Schreiben finden Sie hier. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 3. Mai 2021 (III C 3 – S 7160/20/10003 :001).  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2018-02-27-umsatzsteuerliche-behandlung-von-bitcoin-und-anderen-sog-virtuellen-waehrungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2021-05-03-umsatzsteuerrechtliche-behandlung-der-leistungen-von-boersen-und-anderen-handelsplattformen-fuer-finanzprodukte.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 27. Mai 2021 

 
 
Beruht die Zusammenfassung der Tätigkeit einer kommunalen 
Bädergesellschaft mit den Tätigkeiten kommunaler 
Versorgungsbetriebe im Rahmen der Spartenrechnung (§ 8 Abs. 9 
KStG) darauf, dass mit einem der Bäder eine enge wechselseitige 
technisch-wirtschaftliche Verflechtung besteht (§ 4 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 2 KStG), kann die erforderliche Verflechtung "von einigem 
Gewicht" auch dadurch entfallen, dass dieses Bad aus Sicht des 
Bäderbetriebs an Bedeutung verliert, weil es für den 
Publikumsverkehr geschlossen und nur noch als Reservebad im 
Stand-by-Betrieb vorgehalten wird. Maßgebend ist die 
tatrichterliche Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalls. 
 
Zum Urteil 
 
 

Im Rahmen der Spartenrechnung einer kommunalen 
Eigengesellschaft (§ 8 Abs. 9 KStG) kommt es beim 
Schulschwimmen darauf an, wie die Tätigkeiten der 
Eigengesellschaft und ihres kommunalen Anteilseigners ohne 
Zwischenschaltung der Eigengesellschaft nach BgA-Grundsätzen 
zu beurteilen wären (fiktive Betrachtung). Daraus folgt, dass bei 
einer kommunalen Eigengesellschaft, die ihr Bad für 
Schulschwimmen zur Verfügung stellt und daraus Dauerverluste 
erzielt, auch dann die Bildung einer gesonderten Sparte für 
hoheitliche Tätigkeiten in Betracht kommt, wenn sie selbst nicht 
hoheitlich tätig geworden ist. 
 
Zum Urteil 
 
 
Der Abzugsbetrag nach § 13a Abs. 2 Satz 3 ErbStG i.d.F. des 
ErbStRG kann innerhalb des Zehnjahreszeitraums nur für den 
ersten Erwerb berücksichtigt werden. 
Der Abzugsbetrag wird "berücksichtigt", auch wenn er infolge 
Abschmelzung 0 € betragen hat.  
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil I R 41/17: Zur 
Zusammenfassung 
kommunaler Bäder- 
und 
Versorgungsbetriebe 
im Rahmen der 
Spartenrechnung 
 
 
 
 
16. Dezember 2020 
 

Urteil I R 50/17: Zum 
Schulschwimmen im 
Rahmen der 
Spartenrechnung 
kommunaler 
Eigengesellschaften 
 
 
 
 
 
16. Dezember 2020 
 

 

 

Urteil II R 34/19: 
Verschonung von 
Betriebsvermögen 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Februar 2020 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110093/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110094/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110096/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil VI R 2/19: Keine Berücksichtigung von Unterhaltsaufwendungen an 
die BAföG-beziehende Lebensgefährtin als außergewöhnliche Belastung 
31. März 2021 
Zum Urteil 
 
Urteil II R 22/18: Erbschaft- und Schenkungsteuer: Begünstigung von 
Grundstücken im Betriebsvermögen bei Nutzungsüberlassung an Dritte 
02. Dezember 2020 
Zum Urteil 
 
Urteil VIII R 21/17: Zugehörigkeit einer Managementbeteiligung zum 
Betriebsvermögen eines freiberuflich tätigen Beraters 
01. Dezember 2020 
Zum Urteil 
 
Urteil VIII R 40/18: Veräußerungserlös aus der Managementbeteiligung 
eines Arbeitnehmers als Einkünfte aus Kapitalvermögen 
01. Dezember 2020 
Zum Urteil 

  

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110097/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110095/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110098/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110099/
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Rechtsprechung im Blog 

 

Steuerschuld des Leistungsempfängers bei Werklieferung mit mehreren 
Leistungsempfängern 

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs steht der Anwendung von § 13b Abs. 5 
Satz 1 Umsatzsteuergesetz (zur Steuerschuldnerschaft von Unternehmern und 
juristischen Personen als Leistungsempfänger) nicht entgegen, dass neben dem 
Unternehmer eine weitere Person Empfänger der Leistung ist, wenn der 
Unternehmer Schuldner des vollen Entgeltbetrages ist und der weitere 
Leistungsempfänger nicht zum Kreis der in § 13b Abs. 5 Satz 1 UStG genannten 
Steuerschuldner gehört. 

Ausgangslage und Sachverhalt 

Bei der Errichtung eines Gebäudes in Deutschland durch einen im Ausland 
ansässigen Unternehmer handelt es sich um eine in Deutschland steuerbare 
Werklieferung. Steuerschuldner wird nach § 13b Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 Satz 1 
Umsatzsteuergesetz (UStG) der Leistungsempfänger, wenn er Unternehmer ist, 
selbst wenn die Werklieferung für den nichtunternehmerischen Bereich bezogen 
wird (§ 13b Abs. 5 Satz 3 UStG). Die Kleinunternehmerregelung ist gem. § 19 
Abs. 1 Satz 3 UStG nicht anwendbar, wenn die Steuer nach § 13b Abs. 5 UStG 
geschuldet wird. 

Im Streitfall handelte es sich um Leistungen im Zusammenhang mit der 
Errichtung eines Wohnhauses auf dem Grundstück des Klägers durch einen in 
Österreich ansässigen Unternehmer. Die Frage war nun, ob die Tatsache, dass 
sowohl der Kläger als Unternehmer als auch seine damalige Ehefrau als 
Nichtunternehmerin im gleichen Umfang Empfänger der von dem in Österreich 
ansässigen Unternehmer erbrachten Werklieferung gewesen sind, der alleinigen 
Inanspruchnahme des Klägers als Steuerschuldner entgegen steht. 

Das Finanzamt hatte die Steuerschuldnerschaft des Klägers für die Werklieferung 
bejaht und auch die Klage vor dem Finanzgericht München (Urteil vom 
29.01.2020 – 3 K 1818/18) hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH wies die Revision der Kläger als unbegründet zurück. Das Finanzgericht 
habe zutreffend entschieden, dass der Kläger Steuerschuldner für die von der 
Beigeladenen erbrachte Werklieferung ist. Der Kläger ist im Streitjahr 2012 
Unternehmer gewesen und als Leistungsempfänger Schuldner der für die 
Errichtung des Einfamilienhauses entstandenen Umsatzsteuer geworden. Die 
Rechtsfindung der obersten Steuerrichter beruht letztlich darauf, dass zumindest 
der Kläger aufgrund des von ihm allein unterschriebenen Vertrages 
Leistungsempfänger ist und das volle Entgelt schuldet. Daran ändere auch eine 
Mitberechtigung der Ehefrau nichts. Entgegen der Auffassung des Klägers 
komme es nämlich nicht in Betracht, eine vom Kläger und seiner Ehefrau 
gegründete GbR i.S. von § 705 BGB als Leistungsempfängerin anzusehen. Denn 
es fehlt an der von § 705 BGB vorausgesetzten Verfolgung eines gemeinsamen 
Zwecks. Demnach war allein der Kläger nach dem der Werklieferung zugrunde 
liegenden Rechtsverhältnis der Leistungsempfänger. 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-3276?hl=true
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Diese Auslegung, so der BFH abschließend, überschreite nicht das den 
Mitgliedstaaten durch Art. 194 MwStSystRL eingeräumte Regelungsermessen zur 
Schaffung einer Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers, das der 
nationale Gesetzgeber im Interesse der Durchsetzung des Steueranspruchs bei 
im Inland erbrachten sonstigen Leistungen und Werklieferungen ausländischer 
Unternehmer in § 13b Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 5 Satz 1 UStG ausgeübt hat. Zudem 
gehe es hier um die Bebauung eines im Alleineigentum des Klägers stehenden 
Grundstücks und nicht um die Situation von Ehegatten, die auf einem in ihrem 
Miteigentum stehenden Grundstück ein Wohngebäude errichten. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 10. Dezember 2020 (V R 7/20), veröffentlicht am 20. Mai 2021. 

 

EuGH: Vorsteuerabzug bei nicht rechtzeitigem Ausüben des 
Zuordnungswahlrechts 

In seinen Empfehlungen anlässlich zweier Vorabentscheidungsersuchen des 
Bundesfinanzhofes hält der Generalanwalt in seinen Schlussanträgen die 
Versagung des Vorsteuerabzugs mangels rechtzeitig gegenüber dem Finanzamt 
dokumentierter Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen nicht mit dem 
Unionsrecht vereinbar. 

Hintergrund 

In den beiden Vorabentscheidungsersuchen des BFH (XI R 3/19 und XI R 7/19; 
siehe Blogbeitrag vom 31. Januar 2020) geht es um die Folgen der 
Zuordnungsentscheidung für das Recht auf Vorsteuerabzug gemäß den Art. 167 
und 168 Buchst. a MwStRL. Die Fragen betreffen die Vereinbarkeit der nach 
deutschem Recht de facto bestehenden Ausschlussfrist für die Mitteilung der 
Zuordnungsentscheidung an die deutschen Steuerbehörden, deren Ablauf nach 
der Rechtsprechung des BFH zum Verlust des Vorsteuerabzugsrechts führt, mit 
dem Unionsrecht. Die gleiche Folge ergibt sich offenbar aus der Rechtsprechung 
BFH, wonach mangels ausreichender gegenteiliger Indizien eine Vermutung für 
die Zuordnung gemischt genutzten Vermögens zum Privatvermögen eines 
Steuerpflichtigen spricht. 

Vorlagefragen: 

Steht Art. 168 Buchst. a in Verbindung mit Art. 167 MwStRL einer nationalen 
Rechtsprechung entgegen, nach der das Recht auf Vorsteuerabzug in den Fällen, 
in denen ein Zuordnungswahlrecht beim Leistungsbezug besteht, 
ausgeschlossen ist, wenn bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die 
Umsatzsteuer-Jahreserklärung keine für die Finanzbehörden erkennbare 
Zuordnungsentscheidung abgegeben wurde? 

Steht Art. 168 Buchst. a einer nationalen Rechtsprechung entgegen, nach der 
eine Zuordnung zum privaten Bereich unterstellt wird beziehungsweise eine 
dahingehende Vermutung besteht, wenn keine (ausreichenden) Indizien für eine 
unternehmerische Zuordnung vorliegen? 

Empfehlung des Generalanwalts 

Der Generalanwalt schlägt vor, die Vorlagefragen des BFH wie folgt zu 
beantworten: 

Unter den Umständen der Ausgangsverfahren ist eine nationale Rechtsprechung, 
die dem Vorsteuerabzugsrecht entgegensteht, wenn der Unternehmer ein 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202110092/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2020/01/31/eugh-vorlage-zum-vorsteuerabzug-fuer-ein-arbeitszimmer/
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

Wahlrecht bezüglich der Zuordnung einer Lieferung zum Zeitpunkt des Erwerbs 
hat, den Steuerbehörden aber bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist für die 
Abgabe der jährlichen Umsatzsteuererklärung keine für sie 
erkennbare Zuordnungsentscheidung wurde, mit Art. 168 Buchst. a in 
Verbindung mit Art. 167 MwStRL unvereinbar. 

Nach Meinung des Generalanwalts geht die Ahndung der Nichtbeachtung von 
Pflichten aus dem Bereich steuerlicher Aufzeichnungen und Erklärungen durch 
den Steuerpflichtigen mittels Versagung des Abzugsrechts über das hinaus, was 
zur Erreichung des Ziels, die ordnungsgemäße Erfüllung dieser Pflichten zu 
gewährleisten, erforderlich ist, da das Unionsrecht die Mitgliedstaaten nicht daran 
hindert, erforderlichenfalls als verhältnismäßige Alternativen zum Wegfall des 
Abzugsrechts eine Geldbuße oder eine finanzielle Sanktion zu verhängen, die in 
angemessenem Verhältnis zur Schwere des Verstoßes steht. 

Ebenso, so der Generalanwalt weiter, sei eine nationale Rechtsprechung, nach 
der eine Zuordnung zum privaten Vermögen unterstellt oder vermutet wird, 
wenn keine (ausreichenden) Indizien für eine Zuordnung zum Unternehmen 
vorliegen, mit Art. 168 Buchst. a MwStRL unvereinbar. 

Fundstelle 

Schlussanträge vom 20. Mai 2021 in den verbundenen Rechtssachen Finanzamt 
N (C-45/20) und Finanzamt G (C-46/20). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noch Fragen? 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 

 

VERANSTALTUNGSSUCHE 

 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241489&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5028255
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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AA 
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Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 
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